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Sitzung des Vorstandes der LAG AktivRegion Herzogtum Lauen-

burg Nord e.V. am 13.04.2022 

Vorlage zu TOP 4  

Beschlussfassung über die Integrierte Entwicklungsstrategie der LAG 

AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. für die ELER-Förderperi-

ode 2023-2027 

Begründung 

Die Teilnahme an der Leader-Förderperiode 2023-2027 bedingt, wie bereits in den 

vorangegangenen Förderperioden, eine Anerkennung der LAG als Leader-Region. 

Voraussetzung dafür ist u.a. die Vorlage einer auf den Förderzeitraum 2023-2027 be-

zogenen Integrierten Entwicklungsstrategie.  

Die Strategie muss den Vorgaben entsprechen, die im „Leitfaden zur Erstellung einer 

Integrierten Entwicklungsstrategie zur Bewerbung als AktivRegion in der ELER-För-

derperiode 2023-2027 in Schleswig-Holstein“ (IES 2023-2027) beschrieben werden.  

Einreichungsschluss für die IES 2023-2027 ist der 30.04.2022.  

Die neue Strategie stützt sich auf die Erfahrungen der auslaufenden Förderperiode, 

Online-Befragungen und ebenfalls online durchgeführte Workshops. 

Die Beschlussfassung beschränkt sich auf die zentralen Inhalte der neuen Strategie, 

insbesondere auf die: 

• LAG-Struktur, 

• Kernthemen, 

• Indikatoren, 

• Projektbewertung, 

• Budgetverteilung sowie  

• Fördersummen und Förderquoten 

 

Beschluss 

Der Vorstand der LAG AktivRegion Herzogtum Lauenburg beschließt,  

a) die Ergebnisse der SWOT-Analyse in der vorliegenden Fassung als Grundlage 

der Integrierten Entwicklungsstrategie der LAG AktivRegion Herzogtum Lauen-

burg Nord e.V. zu verwenden und 



 
 

2 
 

b) die zentralen Inhalte der Integrierten Entwicklungsstrategie der LAG AktivRe-

gion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. für die ELER-Förderperiode 2023-2027 

in Schleswig-Holstein“ hinsichtlich 

• LAG-Struktur 

• Kernthemen 

• Indikatoren 

• Projektbewertung 

• Fördersummen, Förderquote 

• Budgetverteilung 

 wie in der Anlage zu diesem Beschluss dargestellt zu beschließen.  

Der Vorsitzende der LAG wird gebeten, unterstützt durch das Regionalmanage-

ment/die Geschäftsstelle, die beschlossenen Inhalte redaktionell/textlich miteinander 

zu verbinden und fristgerecht zum 30.04.2022 einzureichen. 

Anlagen 

30.03.2022/jw 


